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Bericht 
des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus 

über den Beschluss des Nationalrates vom 10. November 2016 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 und das Vertragsbedienstetengesetz 1948 
geändert werden (Besoldungsrechtsanpassungsgesetz) 

Die jüngste Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs hat aufgezeigt, dass im Hinblick auf die 
Übergangsbestimmungen zur Bundesbesoldungsreform 2015 und die Bestimmungen über die Überleitung 
Präzisierungen durch den Gesetzgeber erforderlich sind. 
Aus diesem Grund wird nunmehr klargestellt, dass das Anwendungsverbot für die Bestimmungen über 
den Vorrückungsstichtag und über die Vorrückung in allen früheren Fassungen für ausnahmslos alle 
Verfahren gelten soll. Unter einem „Verfahren“ ist dabei jede Form hoheitlichen Tätigwerdens zur 
rechtsverbindlichen Entscheidung in der Sache zu verstehen, also Verwaltungs- und Gerichtsverfahren 
gleichermaßen. Daher sind alle im Zeitpunkt der Kundmachung der Bundesbesoldungsreform 2015 am 
11. Februar 2015 bereits bei Gericht anhängigen Verfahren, welche die Feststellung eines 
Vorrückungsstichtages, die Feststellung einer besoldungsrechtlichen Stellung oder eine Leistung auf 
Grundlage einer behaupteten besoldungsrechtlichen Stellung zum Gegenstand haben, vom 
Anwendungsverbot für Altrecht nunmehr expressis verbis erfasst. Dabei wird auch ausdrücklich 
festgehalten, dass es keinen Unterschied macht, ob es um Bezüge für Zeiten vor Kundmachung der 
Bundesbesoldungsreform 2015 oder für Zeiten danach geht. In all diesen Fällen ist ausnahmslos das 
nunmehrige System des Besoldungsdienstalters zur Anwendung zu bringen – also entweder ein pauschal 
durch Überleitung festgesetztes oder ein individuell bei Neueintritt neu bemessenes 
Besoldungsdienstalter. 
Um dies zusätzlich zu verdeutlichen, wurden auch die entsprechenden Bestimmungen nunmehr 
rückwirkend mit 1. Februar 1956 (Tag des Inkrafttretens der Stammfassung des Gehaltsgesetzes 1956) 
bzw. mit 1. Juli 1948 (Tag des Inkrafttretens der Stammfassung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948) 
in Kraft gesetzt und damit der „Vorrückungsstichtag“ aus dem historischen Rechtsbestand der zweiten 
Republik vollständig entfernt. Dies hat freilich auf die im Ruhestand befindlichen Beamtinnen und 
Beamten, über deren besoldungs- oder pensionsrechtliche Stellung bereits rechtskräftig bescheidmäßig 
abgesprochen wurde, keine Auswirkungen. Es verdeutlicht lediglich die umfassende Rückwirkung des 
neuen Besoldungssystems, die bisher nicht datumsmäßig, sondern hinsichtlich des sachlichen 
Anwendungsbereichs umschrieben war (vergleiche etwa § 169c Abs. 6a und 6b GehG). 
 
Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in 
seiner Sitzung am 15. November 2016 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Sandra Kern. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Werner Herbert und Wolfgang Beer. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Sandra Kern gewählt. 
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Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus stellt nach Beratung der Vorlage am 15. November 2016 
mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. 

Wien, 2016 11 15 

 Sandra Kern Dr. Magnus Brunner 
 Berichterstatterin Vorsitzender 
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